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BERUFSFELD LANDWIRTSCHAFT: LANDWIRTIN/LANDWIRT EFZ 

FACHRICHTUNG GEFLÜGELHALTUNG (HKB J) 

AUSBILDUNGSPROGRAMM ÜBERBETRIEBLICHER KURS 8 

GEFLÜGELSIGNALE UND SEKTION 

 
Einleitung 
 
Dieses Dokument dient den üK-Organisator:innen und den üK-Instruktor:innen als Basis für die Organisation und Feinplanung der üK-
Tagesprogramme. Es basiert auf der Bildungsverordnung und dem Bildungsplan.  
 
Die Leistungsziele üK entsprechen dem Bildungsplan. Sie tragen am Lernort üK zum Aufbau der entsprechenden Handlungskompetenz 
bei. 
 
Das Grobprogramm ordnet den Leistungszielen Inhalte und Dauer zu. Ausserdem enthält es Methodenbeispiele und Hinweise auf 
Unterlagen. 
 
Die vollständigen Beschriebe der Handlungskompetenzen und Leistungsziele für alle Lernorte befinden sich zur Information im Anhang. 
Die Schwerpunkte des üKs sind darin hervorgehoben. 
 
Sinn und Zweck der überbetrieblichen Kurse (üK) ist, dass die Lernenden praktisch arbeiten, ausprobieren und üben können. 
Für die methodisch-didaktische Umsetzung empfehlen wir daher, folgende Punkte bei der Organisation der üK zu berücksichtigen: 
 

1. Einführung inkl. Aktivierung der in der Berufsschule und im Betrieb erworbenen Vorkenntnisse, Möglichkeit für die Lernenden 

eigene Erfahrungen einzubringen 

2. Inputs zur Vermittlung von neuem Fachwissen kurz und anwendungsorientiert halten 

3. Möglichkeit zum Üben und eigenständigen Anwenden vorsehen 

4. Lernstopps, Reflexion, Feedback und formativen Kompetenznachweis vorsehen 
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Rahmenbedingungen üK 8 Geflügelsignale und Sektion 
 
Dauer des Kurses 1 Tag 

Zeitpunkt des Kurses 3. Lehrjahr 

Ziel Die Lernenden festigen und vertiefen in diesem üK ihre Kompetenzen in den folgenden Bereichen: 
 Verhalten und Gesundheit von Einzeltieren beurteilen 
 Geflügel fachgerecht töten und sezieren 

Übersicht über die behandelten Handlungskompetenzen:  
 
j4 Gesundheitszustand beim Geflügel überprüfen und gesundheitsfördernde Massnahmen umsetzen 
 

Übersicht der Leistungsziele:  
 
j4.2a Sie sezieren totes Geflügel und interpretieren das Gesehene. (K4) 
j4.2b Sie beurteilen Einzeltiere (z.B. Gefieder, Hogandistanzen, Kopf und Ständer). (K5) 
j4.4 Sie betäuben und töten aussortiertes Geflügel mit verschiedenen Methoden respektvoll und gemäss gesetzlichen Vorgaben. (K3)  
 

Vorkenntnisse Betrieb:  
 

- Einzeltiere beurteilen 

- Tiere betäuben und töten, Kadaver 

entsorgen 

Vorkenntnisse Schule:  
 

- Anatomie  

- gesetzlichen Vorschriften fürs Töten 

- Notwendigkeit einer Betäubung 

Vorkenntnisse üK: 
 

- keine 
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Inhalt und Dauer des Kurses 

LZ-NR. Inhalte  Empfehlungen zur methodisch-
didaktischen Umsetzung 

Unterlagen Richt-
zeit 

 Begrüssung/Einführung 

 Ziele und Tagesablauf erläutern 

  15’ 

j4.2b Tiere einfangen, korrekt halten, 
Einzeltiere beurteilen (Legetiere und 
Mastpoulets) 

 Nach MTool oder  Welfare Quality 
Assessment protocol for poultry 

 Geflügelsignale wahrnehmen und 
beurteilen, Massnahmen 
vorschlagen 

Verhalten 
Körperzustand 
Kopf 
Hals /Kropf 
Flügel 
Rücken/Schwanz 
Stoßfedern 
Legebauch/Kloake/Bürzelunterseite 
Brustbein 
Zehen und Fußballen 
Gewicht 
Ektoparasiten 
Verluste 
Kot 
Eier 
 

Plenum 

Vorwissen aktivieren: Was kann alles 
am Tier beurteilt werden? Was sonst 
kann beurteilt werden, um 
Rückschlüsse auf die Gesundheit zu 
ziehen? 
 
Demonstration  
Beobachten, einfangen und halten von 
Tieren, Einzeltier beurteilen 
 
Gruppenarbeit 
Praktische Beurteilung einer Herde, 
Ergebnisse festhalten 
 
Plenum  
Zusammentragen der Ergebnisse und 
Beobachtungen 
 
Gruppenarbeit 
Rückschlüsse ziehen auf mögliche 
Ursachen 
Massnahmen vorschlagen 
 
Plenum 
Zusammentragen der Ursachen und 
Massnahmen 

 MTool Basiswissen 
und 
Beurteilungskarten 

  Welfare Quality 
Assessment protocol 
for poultry 

 

210’ 

j4.4 Fachgerechtes Betäuben und Töten 
mit verschiedenen Hilfsmitteln 

 

Betäubungsmethoden 

 Schlag 

Plenum 
Vorwissen abholen:  
 korrektes Töten 
 Verschiedene Methoden zum 

Betäuben und Töten 

 Fachinformation vom 
BLV “Betäuben und 
Töten von Geflügel” 

60’ 
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 Bolzenschuss 

 

Tötungsmethoden 

 Zange 

 Strecken 

 Entbluten  

Bewusstsein der Handlung in 
Erinnerung rufen (Vorschriften) 

 

Anwenden der verschiedenen 
Betäubungs- und Tötungsmethoden 

j4.2a Sezieren von totem Geflügel 
 Verschiedene Geflügelkategorien 

und –alter sezieren 
 Anatomie erkennen 
 Anomalien erkennen 
 Arbeitssicherheit 

 

Aus Anhang 2 
 Persönliche Schutzmittel im Kontakt 

mit erkrankten Tieren 
 Risiken und Vorsichtsmassnahmen 

für schwangere Frauen 

Plenum 
 Demonstration: korrektes 

Sezieren eines Tieres 
 Arbeitssicherheit 
 Anatomie erkennen 
 Erläutern Schutzmittel, 

besondere Vorsichtsmassnahmen 
im Kontakt mit erkrankten Tieren 

 
In Gruppen 

 Sezieren von Tieren an einem 
geeigneten Ort 

 Anatomie erkennen 
 Erkennen von Anomalien (z.B. 

Fettleber) 

Plenum 

 Präsentation des Gesehenen 
 Vergleich der Tiere (z.B. 

Organgrösse) 

Plenum : praktisches Arbeiten 

 Korrekte Lagerung und 
Entsorgung der Kadaver 

 Reinigung der Hilfsmittel 
unter Berücksichtigung der 
Arbeitssicherheit 

 150’ 

 Abschluss und Kompetenznachweis   30’ 
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Anhang Auszug Bildungsplan  

HKB j: Halten von Geflügel 

Handlungskompetenz j4: Gesundheitszustand beim Geflügel über-prüfen und gesundheitsfördernde Massnahmen umsetzen 

Landwirtinnen und Landwirte der Fachrichtung Geflügelhaltung überprüfen den Gesundheitszustand ihres Geflügels und setzen 
gesundheitsfördernde Massnahmen um. Sie sind sich der verschiedenen Einflussfaktoren auf die Tiergesundheit bewusst, wie etwa die 
Hybridwahl, die Tierhaltung, das Futter oder Hygienemassnahmen. Sie versuchen, das Geflügel mit natürlichen Mitteln und Methoden gesund zu 
erhalten. Durch eine sorgfältige Beobachtung erkennen sie Krankheitssymptome frühzeitig. Sie sind sich der Auswirkungen des Einsatzes von 
Medikamenten und Alternativprodukten auf Tier, Mensch und Umwelt bewusst. 

Landwirtinnen und Landwirte der Fachrichtung Geflügelhaltung beurteilen den Gesundheitszustand der Herde und Einzeltiere anhand von 
Leistungsdaten, Futter- und Wasserkonsum, Verhalten oder Geräuschen und ergreifen, wenn nötig, entsprechende Massnahmen. Sie behandeln 
und separieren krankes oder verletztes Geflügel, und betäuben und töten dieses, wenn es nötig ist. Dabei achten sie auf einen respektvollen 
Umgang und halten die gesetzlichen Vorgaben ein. Sie reinigen und desinfizieren den leeren Geflügelstall und erstellen eine Hygienebarriere. Sie 
führen Impfungen und Probenahmen korrekt durch. Einen Parasitenbefall erkennen sie rechtzeitig. In Absprache mit der Betriebsleitung 
behandeln sie ihn und setzen weitere Produkte ein, welche die Gesundheit des Geflügels unterstützen (z.B. Milchsäurebakterien, Vitamine, 
Säuren). Sie schützen die Herde vor Kontakt mit Wildtieren (z.B. Wildvögel, Fuchs, Mäuse). 
 

 
Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfachschule Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

j4.2. Sie beurteilen den Gesundheitszustand 
und Leistungsmerkmale von Einzeltieren. 
(K4) 

Sie beschreiben die Symptome, Ursachen, 
Behandlungsmöglichkeiten und 
Präventionsmass-nahmen verschiedener 
Geflügelkrankheiten und Störungen (z.B. 
infektiöse Bronchitis, Perosis, Coli 
Brustbeindeformation). (K2) 

Sie sezieren totes Geflügel und 
interpretieren das Gesehene. (K4) 

Sie beurteilen Einzeltiere (z.B. Gefieder, 
Hogandistanzen, Kopf und Ständer). (K5) 

j4.4. Sie betäuben und töten, wenn nötig, 
kranke oder verletzte Tiere respektvoll und 
gemäss gesetzlichen Vorgaben und 
entsorgen den Kadaver korrekt. (K3) 

Sie schlagen die gesetzlichen Vorschriften 
fürs Töten von verschiedenem Geflügel 
nach. (K1) 

Sie erklären die Notwendigkeit einer 
Betäubung des Geflügels. (K2) 

Sie betäuben und töten aussortiertes 
Geflügel mit verschiedenen Methoden 
respektvoll und gemäss gesetzlichen 
Vorgaben. (K3) 
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